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Ubertragung der Aufgabe zur Vergabe der Briickenpriifungen
gemaR DIN 1076 an die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-
Helbra

Beschlussbegriindung:

Gemal DIN 1076 sind die Gemeinden gesetzlich verpflichtet, an allen Ingenieurbauwerken — hierzu
zahlen insbesondere Briicken und Durchlasse im Bereich offentlicher Verkehrswege — regelmaRige
Zustandskontrollen durchzufihren und Bauwerksbucher zu fihren.

In diesen Bauwerksbiichern sind samtliche technischen Daten des jeweiligen Bauwerks, wie Baujahr,
Tragfahigkeit, Konstruktionsart sowie weitere beschreibende Parameter, in standardisierter Form zu
erfassen. Diese einheitliche Dokumentation ermdglicht eine vergleichbare Bewertung sowie ein
nachvollziehbares Nachhalten des baulichen Zustandes aller Ingenieurbauwerke im Gemeindegebiet.

In der Gemeinde Wimmelburg sind aktuell 9 Briicken und Durchlasse vorhanden. Im gesamten Gebiet
der Verbandsgemeinde belauft sich die Anzahl derzeit auf 115 Bauwerke, fir die entsprechende
Bauwerksbuicher zu fihren und turnusmaRige Prifungen gemal DIN 1076 durchzuflihren sind.

Zur Erfillung dieser Pflichtaufgaben ist die Vergabe der Leistungen fir die Briickenprifungen
erforderlich. Der bestehende Vertrag mit dem beauftragten Ingenieurbiro endet im Jahr 2026, sodass
eine Neuausschreibung der Briickenprifungen im Jahr 2026 notwendig wird.

Um Synergieeffekte zu nutzen und eine wirtschaftliche sowie organisatorisch effiziente Vergabe
sicherzustellen, empfiehlt die Verwaltung, die Ausschreibung und Vergabe der Brickenprifungen
erneut als Gesamtvergabe fir das Gebiet der Verbandsgemeinde durchzuflihren, analog zum
Vorgehen im Jahr 2017.

Daruber hinaus empfiehlt die Verwaltung, die Vergabe auf eine Laufzeit von mindestens sechs Jahren
festzulegen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass samtliche erforderlichen Bauwerksprifungen
gemal DIN 1076 innerhalb eines vollstandigen Prifzyklus durchgefiihrt werden. Die Laufzeit umfasst
hierbei die jahrlich durchzufihrenden Sichtprifungen, die einfachen Prifungen im Turnus von drei
Jahren sowie die Hauptprifungen im Turnus von sechs Jahren. Eine mehrjahrige Vergabe ermdglicht
eine vorausschauende und koordinierte Terminplanung, erhéht die Kontinuitdt in der
Bauwerkstuberwachung und tragt zugleich zu wirtschaftlichen Vorteilen durch stabile
Vertragsbedingungen und reduzierte Ausschreibungsaufwande bei.




Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschlieflt, die Aufgabe der Ausschreibung und Vergabe der
Briickenpriifungen gemaR DIN 1076 fiir die im Gemeindegebiet vorhandenen Briicken
und Durchlasse auf die Verbandsgemeinde zu iibertragen.

2. Die Verbandsgemeinde wird beauftragt, die erforderlichen Leistungen fiir die
Briickenpriifungen im Rahmen einer Gesamtvergabe fiir das Gebiet der
Verbandsgemeinde auszuschreiben und zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Die genauen Kosten kdnnen erst nach erfolgter Submission mitgeteilt werden. Die geschatzten
Kosten lassen sich nach aktueller Kostenschatzung bei einer Laufzeit von sechs Jahren auf einen
Betrag zwischen 21.000 € und 31.000 € brutto beziffern.

Beratungsergebnis:

Anwesend: Dafiir: Dagegen: | Enthaltung laut Beschlussvorschlag | abweichender Beschluss




	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

